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Auszug aus demösterreichischen Eherechts-̈Anderungsgesetz 1999

Der Nationalrat der Republik̈Osterreich hat unter dem Titel
”
125. Bundesgesetz, mit dem das allgemeine bürgerliche Gesetz-

buch, das Ehegesetz, das Außerstreitgesetz, die Zivilprozeßordnung, die Exekutionsordnung und die Strafprozeßordnung
gëandert werden (Eherechts-̈Anderungsgesetz 1999 – EheR̈AG 1999)“ ein Gesetz beschlossen, das am 22. Juli 1999 im
Bundesgesetzblatt für die RepublikÖsterreich verk̈undet worden ist (BGBl. Teil I Seite 959–963). Nachstehend veröffentlichen
wir aus diesem Gesetz die neu eingefügten sowie die neugefaßten Vorschriften des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, des
Ehegesetzes, der Zivilprozeßordnung und der Exekutionsordnung, die in den Artt. I–V des Gesetzes enthalten sind, in Gegenüber-
stellung zu den bisher geltenden Vorschriften. Art. VI enthält eineÄnderung der Strafprozeßordnung, durch die in deren§ 152
Abs. 1 Z 5 dasdort geregelte Zeugnisverweigerungsrecht auf Mediatoren im Sinn des§ 99 Abs. 1 Ehegesetz ausgedehnt wird.
Das Gesetz tritt gem̈aß Art. VII Z 1

”
mit 1. J̈anner 2000 in Kraft.“ In einem der nächsten Hefte folgt eine ausführliche Würdigung

der Reform.

Allgemeines b̈urgerliches Gesetzbuch
bisheriger Text neuer Text

§ 90.

Die Ehegatten sind einander zur umfassenden ehelichen Le-
bensgemeinschaft, besonders zum gemeinsamen Wohnen, so-
wie zur Treue, zur anständigen Begegnung und zum Beistand
verpflichtet. Im Erwerb des anderen hat ein Ehegatte mitzuwir-
ken, soweit ihm dies zumutbar und es nach den Lebensverhält-
nissen der Ehëublich ist.

(1) Die Ehegatten sind einander zur umfassenden
ehelichen Lebensgemeinschaft, besonders zum ge-
meinsamen Wohnen, sowie zur Treue, zur anständi-
gen Begegnung und zum Beistand verpflichtet.
(2) Im Erwerb des anderen hat ein Ehegatte mitzuwirken,
soweit ihm dies zumutbar, es nach den Lebensverhältnissen
der Ehegattenüblich und nicht anderes vereinbart ist.

§ 91.

Die Ehegatten sollen ihre eheliche Lebensgemeinschaft, be-
sonders die Haushaltsführung und die Erwerbstätigkeit, unter
Rücksichtnahme aufeinander und auf das Wohl der Kinder ein-
vernehmlich gestalten.

(1) Die Ehegatten sollen ihre eheliche Lebensgemeinschaft,
besonders die Haushaltsführung, die Erwerbstätigkeit,die Lei-
stung des Beistandes und die Obsorge, unter R̈ucksichtnahme
aufeinander und auf das Wohl der Kindermit dem Ziel voller
Ausgewogenheit ihrer Beiträgeeinvernehmlich gestalten.
(2) Von einer einvernehmlichen Gestaltung kann ein Ehegatte
abgehen, wenn dem nicht ein wichtiges Anliegen des anderen
oder der Kinder entgegensteht oder, auch wenn ein solches
Anliegen vorliegt, pers̈onliche Gr̈unde des Ehegatten, beson-
ders sein Wunsch nach Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, als
gewichtiger anzusehen sind. In diesen Fällen haben sich die
Ehegatten um ein Einvernehmenüber die Neugestaltung der
ehelichen Lebensgemeinschaft zu bemühen.
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§ 94.

(1) . . . (1) . . .
(2) . . . (2) . . .
(3) Auf den Unterhaltsanspruch an sich kann im vorhinein nicht
verzichtet werden.

(3) Auf Verlangen des unterhaltsberechtigten Ehegatten ist
der Unterhalt auch bei aufrechter Haushaltsgemeinschaft ganz
oder zum Teil in Geld zu leisten, soweit nicht ein solches Verlan-
gen, insbesondere im Hinblick auf die zur Deckung der Bedürf-
nisse zur Verf̈ugung stehenden Mittel, unbillig wäre. Auf den
Unterhaltsanspruch an sich kann im vorhinein nicht verzichtet
werden.

§ 95.

Die Ehegatten haben an der Führung des gemeinsamen Haus-
halts nach ihren persönlichen Verḧaltnissen, besonders unter
Berücksichtigung ihrer beruflichen Belastung, mitzuwirken; ist
jedoch ein Ehegatte nicht erwerbstätig, so obliegt diesem die
Haushaltsf̈uhrung.

Die Ehegatten haben an der Führung des gemeinsamen Haus-
halts nach ihren persönlichen Verḧaltnissen, besonders unter
Berücksichtigung ihrer beruflichen Belastung, mitzuwirken. Ist
jedoch ein Ehegatte nicht erwerbstätig, so obliegt diesem die
Haushaltsf̈uhrung;der andere ist nach Maßgabe des§ 91 zur
Mithilfe verpflichtet.

§ 1486 a.

Der Anspruch eines Ehegatten auf Abgeltung seiner Mitwir-
kung im Erwerb des anderen (§ 98) verj̈ahrt in drei Jahren vom
Ende des Monats, in dem die Leistung erbracht worden ist.

Der Anspruch eines Ehegatten auf Abgeltung seiner Mitwir-
kung im Erwerb des anderen (§ 98) verj̈ahrt in sechsJahren
vom Ende des Monats, in dem die Leistung erbracht worden
ist.

Ehegesetz
bisheriger Text neuer Text

§ 47.

(1) Ein Ehegatte kann Scheidung begehren, wenn der andere
die Ehe gebrochen hat.

aufgehoben

(2) Er hat kein Recht auf Scheidung, wenn er dem Ehebruch zu-
gestimmt oder ihn durch sein Verhalten absichtlich ermöglicht
oder erleichtert hat.

§ 48.

(1) Ein Ehegatte kann Scheidung begehren, wenn der andere
sich ohne triftigen Grund beharrlich weigert, Nachkommen-
schaft zu erzeugen oder zu empfangen, oder wenn er rechts-
widrig Mittel zur Verhinderung der Geburt anwendet oder an-
wenden l̈aßt.

aufgehoben

(2) Ein Ehegatte hat kein Recht auf Scheidung, wenn der ande-
re die Durchf̈uhrung einer medizinisch unterstützten Fortpflan-
zung verweigert.

§ 49.

Ein Ehegatte kann Scheidung begehren, wenn der andere durch
einesonstigeschwere Eheverfehlung oder durch ehrloses oder
unsittliches Verhalten die Ehe schuldhaft so tief zerrüttet hat,
daß die Wiederherstellung einer ihrem Wesen entsprechenden
Lebensgemeinschaft nicht erwartet werden kann. Wer selbst
eine Verfehlung begangen hat, kann die Scheidung nicht be-
gehren, wenn nach der Art seiner Verfehlung, insbesondere
wegen des Zusammenhangs der Verfehlung des anderen Ehe-
gatten mit seinem eigenen Verschulden sein Scheidungsbegeh-
ren bei richtiger Ẅurdigung des Wesens der Ehe sittlich nicht
gerechtfertigt ist.

Ein Ehegatte kann Scheidung begehren, wenn der andere durch
eine schwere Eheverfehlung oder durch ehrloses oder unsittli-
ches Verhalten die Ehe schuldhaft so tief zerrüttet hat, daß die
Wiederherstellung einer ihrem Wesen entsprechenden Lebens-
gemeinschaft nicht erwartet werden kann.Eine schwere Ehe-
verfehlung liegt insbesondere vor, wenn ein Ehegatte die Ehe
gebrochen oder dem anderen körperliche Gewalt oder schwe-
res seelisches Leid zugefügt hat. Wer selbst eine Verfehlung
begangen hat, kann die Scheidung nicht begehren, wenn nach
der Art seiner Verfehlung, insbesondere wegen des Zusammen-
hangs der Verfehlung des anderen Ehegatten mit seinem eige-
nen Verschulden sein Scheidungsbegehren bei richtiger Würdi-
gung des Wesens der Ehe sittlich nicht gerechtfertigt ist.
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§ 68.

Sind beide Ehegatten schuld an der Scheidung, trägt aber keiner
die überwiegende Schuld, so kann dem Ehegatten, der sich
nicht selbst unterhalten kann, ein Beitrag zu seinem Unterhalt
zugebilligt werden, wenn und soweit dies mit Rücksicht auf die
Bed̈urfnisse und die Verm̈ogens- und Erwerbsverhältnisse des
anderen Ehegatten der Billigkeit entspricht. Die Beitragspflicht
kann zeitlich beschränkt werden.§ 67 Abs. 1 Satz 2 findet
entsprechende Anwendung.

Sind beide Ehegatten schuld an der Scheidung, trägt aber kei-
ner dieüberwiegende Schuld, so kann dem Ehegatten, der sich
nicht selbst unterhalten kann, ein Beitrag zu seinem Unterhalt
zugebilligt werden, wenn und soweit dies mit Rücksicht auf
die Bed̈urfnisse und die Verm̈ogens- und Erwerbsverhältnisse
des anderen Ehegattenund der nach§ 71 unterhaltspflichtigen
Verwandten des Bedürftigender Billigkeit entspricht. Die Bei-
tragspflicht kann zeitlich beschränkt werden.§ 67 Abs. 1 Satz
2 findet entsprechende Anwendung.

§ 68 a.

(1) Soweit und solange einem geschiedenen Ehegatten auf
Grund der Pflege und Erziehung eines gemeinsamen Kindes
unter Ber̈ucksichtigung dessen Wohles nicht zugemutet werden
kann, sich selbst zu erhalten, hat ihm der andere unabhängig
vom Verschulden an der Scheidung Unterhalt nach dessen Le-
bensbedarf zu geẅahren. Die Unzumutbarkeit der Selbsterhal-
tung wird vermutet, solange das Kind das fünfte Lebensjahr
noch nicht vollendet hat. Wird der Unterhaltsanspruch gericht-
lich festgesetzt, so ist er jeweils entsprechend zu befristen,über
das f̈unfte Lebensjahr des jüngsten Kindes hinaus jeweils auf
längstens drei Jahre. Ist auf Grund der besonderen Umstände
des Falles, insbesondere einer besonderen Betreuungsbedürf-
tigkeit des Kindes, nicht abzusehen, wann der geschiedene Ehe-
gatte in der Lage sein wird, sich selbst zu erhalten, so kann das
Gericht von einer Befristung absehen.
(2) Hat sich ein Ehegatte ẅahrend der Ehe auf Grund der ein-
vernehmlichen Gestaltung der ehelichen Lebensgemeinschaft
der Haushaltsf̈uhrung sowie gegebenenfalls der Pflege und Er-
ziehung eines gemeinsamen Kindes oder der Betreuung eines
Angeḧorigen eines der Ehegatten gewidmet und kann ihm auf
Grund des dadurch bedingten Mangels an Erwerbsmöglich-
keiten, etwa wegen mangelnder beruflicher Aus- oder Fortbil-
dung, der Dauer der ehelichen Lebensgemeinschaft, seines Al-
ters oder seiner Gesundheit, nicht zugemutet werden, sich ganz
oder zum Teil selbst zu erhalten, so hat ihm insoweit der an-
dere Ehegatte unabhängig vom Verschulden an der Scheidung
den Unterhalt nach dessen Lebensbedarf zu gewähren. Wird
der Unterhaltsanspruch gerichtlich festgesetzt, so hat ihn das
Gericht jeweils auf l̈angstens drei Jahre zu befristen, wenn er-
wartet werden kann, daß der geschiedene Ehegatte danach in
der Lage sein wird, seinen Unterhalt, insbesondere durch eine
zumutbare Erwerbstätigkeit, zu sichern.
(3) Der Unterhaltsanspruch nach Abs. 1 oder 2 vermindert
sich oder besteht nicht, soweit die Gewährung des Unterhalts
unbillig wäre, weil der Bed̈urftige einseitig besonders schwer-
wiegende Eheverfehlungen begangen oder seine Bedürftigkeit
grob schuldhaft herbeigeführt hat oder ein gleich schwerwie-
gender Grund vorliegt, im Fall des Abs. 2 auch, weil die Ehe nur
kurz gedauert hat. Je gewichtiger diese Gründe sind, desto eher
ist vom Bed̈urftigen zu verlangen, seinen Unterhalt durch die
Erträgnisse einer anderen als einer zumutbaren Erwerbstätig-
keit oder aus dem Stamm seines Vermögens zu decken.
(4) § 67 Abs. 1 findet entsprechende Anwendung.
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§ 69 a.

Der auf Grund einer Vereinbarung nach§ 55 a Abs. 2 geschul-
dete Unterhalt ist einem gesetzlichen Unterhalt gleichzuhalten,
soweit er den Lebensverhältnissen der Ehegatten angemessen
ist.

(1) Der auf Grund einer Vereinbarung nach§ 55 a Abs. 2 ge-
schuldete Unterhalt ist einem gesetzlichen Unterhalt gleichzu-
halten, soweit er den Lebensverhältnissen der Ehegatten ange-
messen ist.
(2) Mangels einer rechtswirksamen Vereinbarungüber die un-
terhaltsrechtlichen Beziehungen der Ehegatten im Fall einer
Scheidung im Einvernehmen hat ein Ehegatte dem anderen Un-
terhalt zu geẅahren, soweit dies mit R̈ucksicht auf die Bed̈urf-
nisse und die Verm̈ogens- und Erwerbsverhältnisse der ge-
schiedenen Ehegatten und der nach§ 71 unterhaltspflichtigen
Verwandten des Berechtigten der Billigkeit entspricht;§67 Abs.
1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

§ 69 b.

§ 68 a ist entsprechend anzuwenden, wenn die Ehe aus einem
der in den§§ 50 bis 52 und 55 bezeichneten Gründe geschieden
worden ist oder es im Fall einer Scheidung im Einvernehmen an
einer wirksamen Vereinbarung̈uber die unterhaltsrechtlichen
Beziehungen der Ehegatten fehlt.

§ 82.

(1) . . . (1) . . .
(2) Die Ehewohnung sowie Hausrat, auf dessen Weiter-
ben̈utzung ein Ehegatte zur Sicherung seiner Lebensbedürf-
nisse angewiesen ist, sind in die Aufteilung auch dann einzu-
beziehen, wenn sie ein Ehegatte in die Ehe eingebracht, von
Todes wegen erworben oder ihm ein Dritter geschenkt hat.

(2) Die Ehewohnung, die ein Ehegatte in die Ehe eingebracht
oder von Todes wegen erworben oder die ihm ein Dritter ge-
schenkt hat,ist in die Aufteilung dann einzubeziehen, wenn der
andere Ehegatte auf ihre Weiterbenützung zur Sicherung seiner
Lebensbed̈urfnisse angewiesen istoder wenn ein gemeinsames
Kind an ihrer Weiterben̈utzung einen berücksichtigungsẅurdi-
gen Bedarf hat. Gleiches gilt f̈ur den Hausrat, wenn der andere
Ehegatte auf seine Weiterbenützung zur Sicherung seiner Le-
bensbed̈urfnisse angewiesen ist.

§ 91.

(1) . . . (1) . . .
(2) Geḧort eine k̈orperliche Sache, die ẅahrend aufrechter ehe-
licher Lebensgemeinschaft dem Gebrauch beider Ehegatten ge-
dient hat, zu einem Unternehmen, an dem einem oder beiden
Ehegatten ein Anteil zusteht, und bleibt nach Scheidung, Auf-
hebung oder Nichtigerklärung der Ehe nur einem Ehegatten
der Gebrauch dieser Sache erhalten, so hat das Gericht dies
bei der Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens und eheli-
cher Ersparnisse zugunsten des andere Ehegatten angemessen
zu ber̈ucksichtigen.

(2) Wurde eheliches Gebrauchsvermögen oder wurden eheli-
che Ersparnisse in ein Unternehmen, an dem einem oder beiden
Ehegatten ein Anteil zusteht, eingebracht oder für ein solches
Unternehmen sonst verwendet, so ist der Wert des Eingebrach-
ten oder Verwendeten in die Aufteilung einzubeziehen. Bei der
Aufteilung ist jedoch zu berücksichtigen, inwieweit jedem Ehe-
gatten durch die Einbringung oder Verwendung Vorteile ent-
standen sind und inwieweit die eingebrachten oder verwen-
deten ehelichen Ersparnisse aus den Gewinnen des Unterneh-
mens stammten. Der Bestand des Unternehmens darf durch die
Aufteilung nicht gef̈ahrdet werden.
(3) Geḧort eine k̈orperliche Sache, die ẅahrend aufrechter ehe-
licher Lebensgemeinschaft dem Gebrauch beider Ehegatten ge-
dient hat, zu einem Unternehmen, an dem einem oder beiden
Ehegatten ein Anteil zusteht, und bleibt nach Scheidung, Auf-
hebung oder Nichtigerklärung der Ehe nur einem Ehegatten
der Gebrauch dieser Sache erhalten, so hat das Gericht dies
bei der Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens und eheli-
cher Ersparnisse zugunsten des andere Ehegatten angemessen
zu ber̈ucksichtigen.
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IV. Mediation

§ 99.

(1) Ein zwischen Ehegatten zur Erzielung einer gütlichen Ei-
nigungüber die Scheidung und deren Folgen berufsmäßig und
auf der Grundlage einer fachlichen Ausbildung in Mediation
vermittelnder Dritter (Mediator) ist zur Verschwiegenheitüber
die Tatsachen verpflichtet, die ihm bei den auf die gütliche Ei-
nigung abzielenden Gesprächen anvertraut oder sonst bekannt
wurden. Durch solche Gespräche sind der Anfang und die Fort-
setzung der Verjährung oder sonstige Fristen zur Geltendma-
chung von Anspr̈uchen im Zusammenhang mit der Scheidung
der Ehe gehemmt.
(2)Eine Verletzung der Verschwiegenheitspflicht nach Abs. 1 ist
ebenso zu bestrafen wie eine verbotene Veröffentlichung nach
§ 301 Abs. 1 StGB, sofern dadurch ein berechtigtes Interesse
verletzt wird und der in seinem Interesse Verletzte dies verlangt.

Zivilprozeßordnung
bisheriger Text neuer Text

§ 320.

Als Zeugen d̈urfen nicht vernommen werden: Als Zeugen dürfen nicht vernommen werden
1.–3.. . . 1.–3.. . .

4. Mediatoren, die im Sinn des§ 99 Abs.1 Ehegesetz zwischen
Ehegatten vermitteln, in Ansehung dessen, was ihnen in den
auf die g̈utliche Einigung abzielenden Gesprächen anvertraut
oder sonst bekannt wurde.1

§ 460.

In Ehesachen (§ 49 Abs. 2 Z 2b JN) und Verfahren in ande-
ren nicht rein verm̈ogensrechtlichen aus dem gegenseitigen
Verhältnis zwischen Ehegatten entspringenden Streitigkeiten
(§ 49 Abs. 2 Z 2c JN)gelten folgende besondere Bestimmun-
gen:

In Ehesachen (§ 49 Abs. 2 Z 2b JN) und Verfahren in ande-
ren nicht rein verm̈ogensrechtlichen aus dem gegenseitigen
Verhältnis zwischen Ehegatten entspringenden Streitigkeiten
(§ 49 Abs. 2 Z 2c JN)gelten folgende besondere Bestimmun-
gen:

1.–10.. . . 1.–6.. . .;
6a.Ist eine Partei nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten, so
hat sich das Gericht durch Befragung der Partei ein Bild von
ihren Kenntnissen der gesamten Scheidungsfolgen einschließ-
lich der sozialversicherungsrechtlichen Folgen zu machen und
auf entsprechende Beratungsangebote hinzuweisen. Mangeln
der Partei offenbar diese Kenntnisse, so ist auf ihren Antrag die
Tagsatzung zu erstrecken, um der Partei Gelegenheit zur Ein-
holung einer Beratung zu geben, es sei denn, daß bei sorgfälti-
ger Ber̈ucksichtigung aller Umstände kein vern̈unftiger Zwei-
fel darüber besteht, daß durch den Antrag auf Erstreckung der
Tagsatzung der Prozeß verschleppt werden soll.
7. . . .;
7a. Scheint eine Vers̈ohnung der Ehegatten nicht möglich, so
hat sich das Gericht durch Befragung der Parteien ein Bild
davon zu machen, ob und mit welcher Hilfe die Parteien zu
einer g̈utlichen Einigung gelangen können, und auf entspre-
chende Hilfeangebote hinzuweisen. Auf gemeinsamen Antrag
der Parteien ist die Tagsatzung zur Inanspruchnahme solcher
Hilfeangebote zu erstrecken.

1 Eine ähnliche Regelung trifft§ 152 Abs. 1 Nr. 5. StPO für
den Strafprozeß.
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8. Stirbt einer der Ehegatten vor der Rechtskraft des Urteils
(§ 416 Abs. 1), so ist der Rechtsstreit in Ansehung der Haupt-
sache als erledigt anzusehen. Er kann nur mehr wegen der Ver-
fahrenskosten fortgesetzt werden. Ein bereits ergangenes Urteil
ist wirkungslos.
8a.Auf ihr Verlangen ist den Ehegatten jederzeit auch eine Aus-
fertigung der Entscheidung̈uber die Aufl̈osung der Ehe auszu-
stellen, die keine Entscheidungsgründe entḧalt.
9.–11.. . .

Exekutionsordnung
neuer Text

§ 99.

” Sicherung des dringenden Wohnbed̈urfnisses eines Ehe-
gatten“

§ 382 e.

(1)Der Anspruch eines Ehegatten auf Befriedigung seines drin-
genden Wohnbedürfnisses sowie die ihm auf Grund einer Ver-
letzung dieses Anspruchs zustehenden, nicht in Geld bestehen-
den Forderungen k̈onnen insbesondere durch die Sicherungs-
mittel nach§ 382 Abs. 1 Z 4 bis 7 gesichert werden.
(2) Ist zwischen den Parteien ein Verfahren auf Scheidung, Auf-
hebung oder Nichtigerklärung der Ehe anḧangig, so kann die
einstweilige Verf̈ugung nach Abs. 1 erlassen werden, auch wenn
die in § 381 bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen.
(3) Von der Anḧorung des Antragsgegners vor Erlassung der
einstweiligen Verf̈ugung ist insbesondere abzusehen, wenn
zu besorgen ist, daß dadurch der Zweck der einstweiligen
Verfügung vereitelt ẅurde.
(4) Die Zeit, f̈ur die die einstweilige Verfügung getroffen wird,
darf über den Zeitpunkt nicht hinausgehen, ab dem ein die Ehe-
wohnung betreffender Anspruch im Zusammenhang mit einem
Verfahren auf Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der
Ehe nicht mehr geltend gemacht werden kann oder ein Verfah-
ren dar̈uber rechtskr̈aftig beendet ist.


